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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 13.01.2022 
 

 
Der Landkreis Diepholz erlässt gem. § 8 Abs. 1 Niedersächsisches Versammlungsgesetz (NVersG) 
vom 7. Oktober 2010, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBl.  
S. 88) in Verbindung mit § 7b Niedersächsische Verordnung über infektionspräventive Schutzmaß-
nahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Varianten vom 23.11.2021 (Nds. 
GVBl. S. 770) in der derzeit geltenden Fassung (Niedersächsische Corona-Verordnung) in Verbindung 
mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG) und § 35 Satz 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) folgende  
 

I. Allgemeinverfügung 
 
Die Allgemeinverfügung des Landkreises Diepholz Amtsblatt Nr. 06/2022 vom 13.01.2022: „Allge-
meinverfügung des Landkreises Diepholz zur Verlängerung der Allgemeinverfügung des Landkreises 
Diepholz über die Pflicht zum Tragen von Mund- Nasen-Bedeckungen und Abstandsgebote für Teil-
nehmende bei Versammlungen i.S.v. Art. 8 GG“ wird aufgehoben.  
 
II. Begründung 
 
Durch Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 14.01.2022, die am 
15.01.2022 in Kraft getreten ist, wird die Niedersächsische Verordnung über infektionspräventive 
Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Varianten (Niedersächsische 
Corona-Verordnung) vom 23.11.2021 dergestalt geändert, dass der Regelungsinhalt der Allgemein-
verfügung vom 13.01.2022 Amtsblatt Nr. 06/2022 von der vorgenannten Verordnung in Teilen geregelt 
wird. 
 
Die Maskenpflicht bei der Teilnahme an Versammlungen unter freiem Himmel ist nunmehr landesweit 
in § 7b der Niedersächsischen Corona-Verordnung geregelt. Danach gilt fortan generell für Teilneh-
mende einer sich bewegenden, aber auch einer ortsfesten Versammlung unter freiem Himmel die 
Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN95 oder eines 
gleichwertigen Schutzniveaus (MNB-Pflicht). Für Kinder zwischen dem vollendeten 6. Lebensjahr und 
dem vollendeten 14. Lebensjahr gilt § 4 Abs. 1 Satz 4 der Niedersächsischen Corona-Verordnung 
entsprechend, für Personen mit medizinischer Kontraindikation und Kinder bis zur Vollendung des  
6. Lebensjahres gilt § 4 Abs. 5 der Niedersächsischen Corona-Verordnung entsprechend. 
 
III. Bekanntmachungshinweis 
 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) einen 
Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe bei dem Verwaltungsge-
richt Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover, Klage erhoben werden. 
 
Diepholz, den 18.01.2021 
Landkreis Diepholz 
in Vertretung 
Kleine 
(Kreisrat) 

 
 
 
 
 

B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
C Bekanntmachungen anderer Stellen 


